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A U F T R A G 

 

Auftraggeber:  

Name des Betriebes: ....................................................................................................... 

Adresse,  PLZ und Ort: ................................................................................................... 

Ansprechpartner: .........................................................................................................…. 

E-Mail-Adresse: ....................................................... Tel. Nr.: ......................................... 

 
Auftragnehmer:  
Kommunal Control Revisions, Consulting und Steuerbe ratungsgmbH 
1040 Wien, Trappelgasse 4 
 
Wir beauftragen Sie mit 
der Durchführung, Erstellung und Berufung der Energ ieabgabenrückvergütung  auf Basis der Ihnen 
zur Verfügung gestellten Unterlagen. 
Der Auftrag beinhaltet folgende Leistungen: 
- Berechnung des Vergütungsanspruches von Energieabgaben 
- Erstellung der Anträge zur Energieabgabenvergütung 
- Einreichung der Anträge beim zuständigen Finanzamt 
- Kontrolle und Überprüfung der Bescheide 
- Vertretung im Zusammenhang mit der Energieabgabenvergütung bei der Finanzbehörde und Gericht: 

Innerstaatlichen Instanzenweg von 2 Berufungsinstanzen auf Basis der Musterbeschwerde und in 
weiterer Folge auch Berufungsbeschwerde beim Höchstgericht auf Basis der Musterbeschwerde. 

 

Unsere Kosten betragen pauschal 100,00 Euro pro Betrieb zzgl. USt., zzgl. etwaiger im Instanzenzug 
bei UFS bzw. VfGH entstehender Porto-, Kopier- Eingabe- Gerichtsgebühren und Kostenersätze an 
obsiegende Behörden. Das Pauschalhonorar wird nach Einreichen der Berufung bzw. der 
Vergütungsanträge beim zuständigen Finanzamt in Rechnung gestellt. Gegebenenfalls erhält Kommunal 
Control ein individuelles Honorar gemäß der Ergebnisliste (Mitteilung des voraussichtlichen 
Rückvergütungsbetrages) sowie die Kostenersätze der Behörden (gilt nur im Falle des Obsiegens). 
Dieses Honorar wird erst nach Vergütung der Energieabgaben durch das Finanzamt in Rechnung 
gestellt. Sollte keine Vergütung festgestellt werden, entstehen außer dem oben genannten 
Pauschalhonorar (100,00 EUR) und Gebühren keine Kosten. 
 

Für das Auftragsverhältnis gelten die jeweils gültigen, uns auf Wunsch ausgehändigten und somit 
bekannten, von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder herausgegebenen Allgemeinen Auftrags-
bedingungen (AAB). Es wird bestätigt, dass hinsichtlich des erteilten Auftrages keine andere 
Vertretungsvollmacht eines Wirtschaftstreuhänders vorliegt. 
 
 
 
.............................  ................................................. 
Ort, Datum    Unterschrift Auftraggeber  
      
Kontakt:   
Für weitere Informationen steht Ihnen unser Spezialist, Herr Gerhard Wiedeschitz , von Montag bis 
Freitag 08.00 – 16.30 Uhr zu Ihrer Verfügung. 
office@kommunalcontrol.at  , Telefon 01/503 730 020 


